














Die russische Argumentation zielt auf die ordnungspolitisch zentrale Be­
stimmung des Vertragswerkes, die beiden 'Gruppen von Vertragsstaaten',
denen gleiche Obergrenzen zugeordnet sind. Obwohl der ursprünglich im
Vertrag enthaltene Hinweis auf die Mitgliedschaft in der NATO bzw. im
Warschauer Vertrag gestrichen worden ist, bleibt der KSE-Vertrag eine
ambivalente Konstruktion zwischen Blockansatz und nationalen Höchst­
grenzen: Einerseits bezieht sich die Grundstruktur des Vertrages, wie sich
das insbesondere in den Obergrenzen und den Inspektionsquoten aus­
drückt, auf die alte bipolare Blocksituation, andererseits ist es mit der
Konstruktion der 'Anteilshöchstgrenzen' gelungen, nationale Höchststär­
ken zu schaffen, die der souveränen Verfügung des jeweiligen Vertrags­
staates unterliegen. Man kann daher das Gruppenprinzip des KSE­
Vertrages sowohl als strategisches Realprinzip als auch als rein juristische
Hilfskonstruktion zur Erlangung nationaler Obergrenzen interpretieren.
Für die Stellung des KSE-Vertrages in bezug auf eine NATO-Erweiterung
ist diese Frage von zentralerBedeutung. Faßt man das als
reine Hilfskonstruktion auf, dann hat die NATO-Erweiterung keinerlei
Konsequenzen für den Vertrag. man es hingegen als Real­
prinzip, dann hätte ein NATO-Beitritt eines Mitglieds der östlichen
Gruppe zur Folge, daß die aggregierten Anteilshöchstgrenzen der verblei­
benden Mitglieder der östlichen Gruppe um die Quote des die Gruppe
verlassenden Mitglieds erhöht und die Anteilshächstgrenzen der ur­
sprünglichen westlichen Gruppe um die durch den Beitritt neu hinzukom­
mende Quote verringert werden müßten, um das ursprüngliche Gleichge­
wicht wiederherzustellen. Der NATO-Beitritt der vier Visegrad-Staaten
hätte damit zur Folge, daß deren neu hinzukommende 14.798 TLE die
heutigen westlichen Anteilshächstgrenzen um dieses Volumen U""A...JILlLII,.ll.JUULIIJ

fen lassen würden, das die kombinierten Anteilshöchstgrenzen Deutsch­
lands und der Niederlande übersteigt, während verblei­
bende östliche Gruppe dieselben 14.798 TLE und damit mehr als die
Anteilshöchstgrenzen der Ukraine (14.590 dazubekäme. Dieses Er-

. gebnis ist für die NATO völlig inakzeptabel, müßte auf östlicher Seite zu
einem dramatischen Anwachsen der ukrainischen Bedrohungsperzeption
durch Rußland fuhren und würde insgesamt die des
KSE-Vertrages zerstören. Polen hat die russische Argumentation ener­
gisch abgelehnt und sieht das Gruppenprinzip als rein Kon­
struktion an; dieser Position neigten ursprünglich auch die USA
Großbritannien zu. Mittlerweile beginnt sich allerdings auch innerhalb der
NATO die von Deutschland schon früh vertretene Auffassung durchzuset­
zen, daß man den realen Charakter des Gruppenprinzips kaum leugnen
könne. Damit sieht sich plötzlich das westliche Bündnis, wo man offen­
sichtlich die rüstungskontrollpolitischen Konsequenzen einer Diskussion
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kooperation mit der Bearbeitung eines 14 Punkte umfassenden Sofortpro­
gramms. Bis zum Budapester KSZE-Gipfel 1994 verabschiedete das FSK
eine Reihe von Beschlüssen, die teilweise in das Gipfeldokument oder das
Wiener Dokument 1994 aufgenommen wurden.
Das Programm für militärische Kontakte und Zusammenarbeit, beschlossen
am Rande der KSZE-Ratssitzung von Rom 1993 und aufgenommen in das
Wiener Dokument 1994, beinhaltet eine Aufzählung von Kontakt- und
Kooperationsformen, die auf bilateraler Ebene oder im Rahmen des Part­
nership-for-Peace-Programms ohnehin durchgeführt werden.
Das Dokument Stabilisierende Maßnahmen für örtlich begrenzte Krisensi­
tuationen, ebenfalls in Rom vom FSK verabschiedet, enthält eine Aufli­
stung im wesentlichen bekannter, teils neu gefaßter Informations-, Trans­
parenz-, Beschränkungs- und Veriftkationsmaßnahmen, die in Krisensitu­
ationen zur Anwendung kommen können, wenn alle Beteiligten zustim­
men.
Ein weiterer Beschluß des FSK von 1993 betrifft Prinzipien zur Regelung
des Transfers konventioneller Waffen. Waffenexporte sollen etwa dann ver­
mieden werden, wenn sie zur Verletzung von Menschenrechten führen
könnten oder Beschlüssen der KSZE und der VN widersprechen. Die
Prinzipien sind so weit gefaßt, daß sie die nationale Entscheidungsfreiheit
kaum einengen.
Der vierte Beschluß des FSK von Rom, in Budapest in das Wiener Doku­
ment 1994 aufgenommen, sieht einen jährlichen Informationsaustausch
zur Verteidigungsplanung vor. Dieser beinhaltet Angaben zu Militärstrate­
gie, Verteidigungs- und Streitkräfteplanung sowie anband des "Standardi­
sierten internationalen Berichtssystems über Militärausgaben" der VN zu
den Militärausgaben des jeweils vorangegangenen sowie der Planung für
die kommenden fünf Haushaltsjahre. Der Informationsaustausch zur Ver­
teidigungsplanung ist als Transparenzmaßnahme primär politischer Rele­
vanz zu bewerten, er liefert zumindest für die westlichen Staaten kaum In­
formationen, die nicht schon bekannt wären. In ost(mittel-)europäischen
Staaten wird er auch als Hilfe bei der Errichtung von Mechanismen de­
mokratischer Kontrolle über die Streitkräfte angesehen. 1995 beteiligte
sich etwa die Hälfte der Teilnehmerstaaten fristgerecht an dieser Maß­
nahme.
Der bedeutendste Beschluß des FSK zum KSZE-Gipfel in Budapest 1994
ist der in das Gipfeldokument aufgenommene Verhaltenskodex zu poli­
tisch-militärischen Aspekten der Sicherheit. Er übersteigt den Rahmen klas­
sischer Rüstungskontrolle und ist als wichtiger Beitrag der KSZE zur poli­
tisch-militärischen Normbildung zu werten. Der Verhaltenskodex beinhal­
tet ein System von Prinzipien für den Umgang mit militärischer Macht im
~~~in~~~~~~~&~~~~~~~~
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Das Scheitern der Harmonisiernng

Nach wie vor gelten in Europa zwei unterschiedliche Rüstungskontroll­
Regime mit verschieden weitreichenden Rechten und Pflichten: Der KSE­
Vertrag für 30 und das Wiener Dokument für alle 53 OSZE-Teilnehmer-
staaten. Im des Helsinki-Dokuments 1992 wurde dem
FSK der diese beiden Regime insbesondere hinsichtlich

VJl..JLLJL...n.'.......JI.'U'JI.JI. und Obergrenzen zu 'harmonisieren'.
Ganz im Gegensatz zu den Erwartungen von 1992, als man dabei keine
größeren Schwierigkeiten war die Harmonisierung bereits vor
dem Budapester Gipfel politisch vollständig gescheitert, im Budapester
Dokument kommt der 'Harmonisierung' nicht mehr vor. Verant­
wortlich dafür waren vor allem vier Faktoren: Probleme der neutralen
Staaten, der Krieg in Jugoslawien, die russische Position und nicht zuletzt
die Uneinigkeit innerhalb der NATO.
Finnland und Schweden hatten Schwierigkeiten, die KSE-Bestimmungen
zu Inforrnationsaustausch und VerifIkation zu akzeptieren. Denn dies
hätte erfordert, auch die Lage jener Depots offenzulegen, auf die diese
beiden Staaten ihre stark mobilisierungsabhängigen Streitkräfte stützen.
Finnland und Schweden befürchteten, damit ihr ganzes Mobilisierungssy­
stern offenzulegen, was sie strikt ablehnten. Für diese eher technische
Frage hätte es durchaus Lösungen gegeben, entscheidend war jedoch, daß
die Probleme der beiden skandinavischen Länder in der NATO-internen
Auseinandersetzung Insbesondere von den USA als Argument gegen die
Harmonisierung benutzt wurden. Wichtiger war schon der Einfluß der ju­
goslawischen Kriege, die die Frage aufkommen ließen, welchen Sinn es
habe, die Streitkräfte von Staaten wie Österreich oder Schweden zu be­
grenzen, wenn man dasselbe dort, wo es notwendig wäre, z.B. bei Serbien,
nicht tun könne. Der entscheidende Faktor war jedoch die Haltung Ruß­
lands und die Rückwirkung daraus auf die NATO. Rußland hatte zunächst
kein besonderes Interesse an der Harmonisierung gezeigt, versuchte je­
doch ab März 1993 mit der Vorlage eines eigenen Vorschlags, die Har­
monisierung für die Lösung des Flankenproblems zu instrumentalisieren.
Rußland schlug vor, ein einheitliches Informations- und VerifIkationssy­
stem sowie nationale Obergrenzen einzuführen, die den KSE-Vertrag,
KSE Ia und das Wiener Dokument 1992 durch ein einheitliches KSZE­
KeJgIDlle ersetzen sollten. Damit wären die Probleme Rußlands mit dem
KSE-Vertrag auf einen Schlag 'gelöst' worden, denn ein Regionalsystem,
geschweige denn eine Flankenregel sahen diese Vorschläge nicht vor.
Kuljlanos tl,utumg führte. innerhalb des Westens zu einer Polarisierung
bereits latenter Differenzen. Innerhalb der NATO hatte es

zuvor zwei unterschiedliche Auffassungen zur Harmonisierung ge-
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beide zutiefst von der Konfrontation der geprägt
sind. Dabei war welche neuen Elemente einzuführen
sind, damit das harmonisierte nicht primär die Sicherheitsar-
chitektur der sondern mit einer kom-
patibel ist. Weil die m ..III..JlI.Q...!I.~"",.r.A.

ZWJLscllen 1992 1994 noch war, konnte die Harmo-
1I"ll1lC'1IQ1I"''lI1111''llnt' auch nicht darauf beziehen und hätte von daher fast zw,mg:Slalll-

l ..fp.c~t-c,"'h1"P.lIt"\1Il'11"lllY von Elementen -.,""..... ll.4ULII.JI.lL..

im Scheitern der die .................q.A.JUL............

nem zweiten und diesmal unter Druck das zu SCJJlanen..
wofür im ersten Anlauf noch die feWten.

Rahmen für Ku:stunJ!~~ko.ntr~111e und Sicherheitsmodell
Jahrhundert

im 21.

m
Neue KSZE-

......... u IU' ~ die 1996 ver-

Prlnz].pu:~nk:at,uo~~s von und der sich
das Wiener Dokument 1994 und .....=n.... ~1I"I,'l.D= Ab-

Aber was
...." .....~..............JLU noch

nicht so recht zu sagen. Der bzw. steht für die
Position Frankreichs und Polens. Die Außenminister dieser

Staaten am 15. 1994 in eine 1I.-l ..... I7·D ..........',lI ..............

zur Zukunft
daß das FSK "das Mandat

Agenda
einbart werden

Der Streit um
der Im tlu.aalDeslter

ment 1994. Dort sich zwei ~Cl11U:sse.lbegrJJtte: der Rahmen die
Rüstungskontrolle und das in 'agenda'. Der 'Rahmen'
(framework) die US-amerikanische im Text wird dieser
Begriff mit und in Zusammen-
hang F-...... IU' .... - ................ "

der
stungskontrolle bisher kaum 1nAC:'1It"1I'1'7.l::3>1I"ll

durch die amerikanische
ständnisses von H,rrnlOIJUSllerlm~

renz ist von den USA der

6 Ein neuer Impuls für die Rüstungskontrolle in Europa, Gemeinsame Erklärung der
Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen, Bamberg, 15. September
1994, Auswärtiges Amt, Mitteilung für die Presse 1100/1994 vom 15. September 1994,
S.2.
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land, denn hier überlagern sich die beiden Hauptprobleme am deutlich­
sten und folgenschwersten. Die wichtigste Einzelfrage ist, wie Rußland
sein Verhältnis zum 'nahen Ausland' gestalten und mit welchen Mitteln es
die Rechte der 25 Millionen Menschen starken russischen Minderheiten
in den Folge-Republiken der Sowjetunion verteidigen will. Noch ist die
Frage nicht beantwortet, ob Tschetschenien Ausnahme oder Modellfall
ist. Diese Entscheidung fällt hauptsächlich in Rußland, der Westen hat
darauf nur bedingt aber diese QualiflZierung 'bedingt' ist mögli­
cherweise wesentlich. Wenn Rußland sein Verhalten dauerhaft am Modell
Tschetschenien ausrichtet, wird man die Vokabeln 'kooperative Sicher­
heit' und 'gesamteuropäische Rüstungskontrolle' vorerst sehr klein schrei­
ben müssen. Das Beste, was dann erreichbar ist, ist in Präsident Jelzins
Worten ein 'kalter Friede' und in diesem Fall wird man froh sein müssen,
wenn die nuklearstrategischen Beziehungen zwischen Rußland und den
USA von der Vereisung ausgespart· bleiben. Was der Westen allerdings ­
noch - beeinflussen kann, ist die Beziehung zwischen derNATO-Erweite­
rung und dem KSE-Vertrag, und hier gibt es allen Anlaß, endlich zu einer
konsistenten Politik zu fmden, die die widersprüchlichen Interessen der
NATO, der ostmittel- und osteuropäischen Staaten und die der Russi­
schen Föderation sorgfältiger als bisher austariert. Denn die vergangenen
Jahre waren gekennzeichnet durch westliche Selbstzufriedenheit - man
hatte mit dem KSE-Vertrag ja alles gewonnen, was man wollte - und iso­
lierte Vorstöße in Sachen NATO-Erweiterung ohne ausreichende Berück­
sichtigung deren Folgen. Aber was nützt dieser Vertrag, dessen Haupt­
zweck ja nach wie vor die Regulierung russischer Militärmacht ist, wenn
das Objekt dieser Bemühung die Kooperation aufkündigt? Und auch eine
NATO-Erweiterung, die dazu beiträgt, die unvermeidliche strukturelle
Bruchstelle zwischen West- und Osteuropa zur Konfrontationslinie zu
schärfen, nützt weder dem Westen noch den in die NATO drängenden
Staaten Ostmitteleuropas. Die Gestaltung des strategischen Verhältnisses
zu Rußland und die Neufassung des KSE-Vertrages sind (neben der
nuklearstrategischen Dimension) die beiden sicherheitspolitischen
Hauptzugänge, durch die der Westen bedingt Einfluß auf die weitere
Entwicklung Rußlands kann. Damit verbunden ist die Hoffnung,
daß eine kooperative Regelung dieses Komplexes Rußlands Bereitschaft
zu kooperativen Lösungen im.allgemeinen und speziell im Verhältnis zum
'nahen Ausland' stärkt. Spekulationen über die Erfolgswahrscheinlichkeit
sind müßig, der Einsatz ist einen entschlossenen westlichen Versuch alle­
mal wert. Über drei Bedingungen sollte man sich dabei im klaren sein:
Erstens ist Rußland keine Demokratie im westlichen Sinne und wird das
in absehbarer Zeit auch nicht werden. Das hat verschiedene Auswir­
kungen, darunter auf die Bereitschaft zur Gewaltanwendung im Inneren
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Das zweite Lösungselement betrifft die Rüstungskontrolle, sowohl eine
Neufassung des KSE-Vertrages als auch darüber hinausgehende Regelun­
gen. Kurzfristig ist unabdingbar, die dritte KSE-Reduzierungsphase er­
folgreich abzuschließen und eine provisorische Regelung für das Flan­
kenproblem zu fmden, die einen VertragsbJuch vermeidet und die Zeit bis
zu einer Änderungskonferenz überbrückt. Am einfachsten wäre dies da­
durch möglich, daß man Tschetschenien unter Hinweis auf die besonde­
ren Umstände zeitweilig aus dem Anwendungsgebiet des Vertrages her­
ausnimmt und den Rest des Flankenproblems über die Vertragsflexibilität
regelt. Die für Mai 1996 routinemäßig anstehende erste KSE-Überprü­
fungskonferenz zu Fragen der Vertragsumsetzung wird sich, möglicher­
weise parallel, als Änderungskonferenz konstituieren müssen, ein Konsens
in diese Richtung beginnt sich zu entwickeln. Diese Konferenz ist der Ort,
um alle mit der Anpassung des KSE-Vertrages zusammenhängenden Fra­
gen zu besprechen, vom Gruppenprinzip über das Regionalregime bis hin
zu russischen Wünschen, daß die NATO eine gewisse Quote nicht über­
schreiten möge. Dabei ist weniger die Frage, welche Elemente des KSE­
Vertrages verändert werden dürfen, sondern vielmehr, was unbedingt er­
halten bleiben muß: Das sind nationale Obergrenzen, ein extensiver Infor­
mationsaustausch und strenge VerifIkation. Über KSE hinaus sollte die
NATO Rußland vertraglich zusichern, daß eine NATO-Osterweiterung
nicht zur Stationierung von Atomwaffen sowie zur dauernden Stationie­
rung von Fremdtruppen auf den Territorien der beitretenden Staaten füh­
ren wird. DeutscWand, aber auch die USA, Großbritannien und Frank­
reich werden sich einer solchen Position schon deshalb nicht verschließen
können, weil sie diese beiden Punkte in bezug auf die neuen deutschen
Bundesländer im Zwei-plus-Vier-Vertrag garantiert haben und die Nicht­
anwendung derselben Grundsätze auf Länder östlich von DeutscWand
diesen Vertrag entwerten würde. Zudem wäre ein solcher Verzicht von
eher politisch-symbolischer denn militärischer Relevanz.
Die Marginalisierung europäischer Rüstungskontrolle zwischen 1992 und
1994 ist seit 1993 durch deren Krise zunächst allmählich überlagert, dann
abgelöst worden. Die Dimension der Krise ist erst 1995 deutlich gewor­
den. Das Hauptmoment dieser Entwicklung ist sicher die Gefahr, daß das
bereits Erreichte und als sicher Erachtete wieder verloren geht. Die Krise
europäischer Rüstungskontrolle birgt aber auch die Chance auf einen
neuen Anfang, der durch die Verschiebung der europäischen Sicherheits­
gleichungen notwendig geworden ist.
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